
 
 
 
 

V e r t r a g  
 
 
 
zwischen 
 
dem Diakonischen Werk in Hessen und Nassau e.V.,  
Ederstr. 12, 60486 Frankfurt am Main, vertreten durch den Vorstand, 
 
dieser vertreten durch  
Dr. Wolfgang Gern, Vorstandsvorsitzender und Wilfried Knapp, Vorstand 

- im Folgenden DWHN genannt - 
 
und 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 

- im Folgenden Leihnehmer genannt - 
 
 
 
 

§ 1 
 
(1) Das DWHN verleiht für die Dauer vom ............................. bis ...............................  

die Ausstellung „Innenansichten – Bilder aus der Abschiebungshaft in Ingelheim / 
Rheinland-Pfalz. 
 

(2) Die Ausstellung umfasst drei Kisten und eine Plakatrolle 
Darin enthalten sind: 
 

h 20 Photos, DIN-A 2, auf Dibond-Platten aufgezogen und laminiert 
h   2 Infotafeln, DIN-A 2, auf Dibond-Platten aufgezogen und laminiert 
h 19 Infotafeln, DIN-A 4, auf Dibond-Platten aufgezogen und laminiert 

 

h 1 DVD – Film „Wo ist menschliche Gesetz?“ 
h 1 DVD – Videoinstallation „Zu Gast bei ....“ 

h Gästebuch der Ausstellung 
 

 außerdem als Werbematerial verwendbar: 
h 10 Plakate DIN-A 2 
h 10 Plakate DIN-A 3 
h 10 Postkarten 

 
 Die Ausleihkosten betragen:  100 EUR bei Selbstabholung oder  

150 EUR bei Versand. 
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(3) Diese umfassen auch eine Transportversicherung, die das DWHN abzuschließen 
hat. Die Rückgabe erfolgt auf Kosten des Leihnehmers. 
 

(4) Der Leihnehmer zahlt die Ausleihgebühr sowie die für zusätzliches Werbematerial 
und möglicherweise in Kommission genommene Broschüren berechneten Beträ-
ge 14 Tage nach Erhalt der Rechnung. Die Rechnungsstellung erfolgt nach 
Rückgabe der Ausstellung und der Kommissionsware. 

 
 

§ 2 
 
 
(1) Wenn keine Selbstabholung vereinbart wird, verschickt das DWHN die Ausstel-

lung vier Werktage vor dem vereinbarten Termin an den Leihnehmer. 
 

(2) Der Leihnehmer verpflichtet sich, am ersten Werktag nach dem vereinbarten 
Termin die Ausstellung an das DWHN zurückzubringen bzw. zurückzuschicken. 
 

(3) Der Leihnehmer verpflichtet sich, etwaige Transportschäden umgehend zu mel-
den und einen schriftlichen Schadensbericht zu erstellen. Für Verluste oder Be-
schädigungen der Ausstellung oder einzelner Ausstellungsstücke während der 
Ausstellung haftet der Leihnehmer. 

 
 

§ 3 
 
Der Leihnehmer wird darauf hingewiesen, dass die beiden DVDs aus urheberrechtli-
chen Gründen nicht kopiert werden dürfen. 
 
 
 
 
   
Dr. Wolfgang Gern 
Vorstandsvorsitzender 

  

 
 
 

  

Wilfried Knapp 
Vorstand 

  

 
Für das Diakonische Werk in Hessen und Nassau Für den Leihnehmer 
 
 
 
Frankfurt am Main, den .................................... 
 


